
Tagespflege – Heimentgelt ab 01.01.2026

* ARB = Ausbildungsrefinanzierungsbetrag

Die o. g. teilstationäre Pflegeeinrichtung ist berechtigt, zzgl. zu den Pflegesätzen für die teilstationäre Pflege, eine Fahrtkostenpauschale  
abzurechnen, wenn sie die Beförderung des Tages- und / oder Nachtpflegesatzes von der Wohnung zur Einrichtung und zurück übernimmt.

Die Fahrtkostenpauschale beträgt 18,43 € pro Tag.

Bei Entfernungen von mehr als 10 km zwischen der teilstationären Pflegeeinrichtung und der Wohnung, oder der Notwendigkeit eines Roll-
stuhltransportes, oder einer zusätzlichen Begleitperson, darf die Einrichtung eine individuelle Vereinbarung mit dem Pflegebedürftigen 
über die Fahrtkostenpauschale abschließen.

Pflegegrad kein  
Pflegegrad

1 2 3 4 5

Pflegesatz pro Tag in € 26,54 32,54 41,72 50,06 58,42 62,58 

ARB * pro Tag in € 0,49  0,49  0,49  0,49  0,49  0,49  

Ausbildungszuschlag pro Tag in € 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Unterkunft pro Tag in € 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 

Verpflegung pro Tag in € 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 

Gesamtheimentgelt pro Tag in € 48,73 54,73 63,91 72,25 80,61 84,77

Abzgl. Anteil Pflegekasse / Jahr in € 0,00 0,00 721,00 1.357,00 1.685,00 2.085,00

Eigenanteil Gesamt pro Tag in € 48,73 54,73 19,70 19,70 19,70 19,70


